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Abwägungen zu den Anregungen und Bedenken, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 05.01.2024 bis einschließlich 07.02.2024 
eingegangen sind: 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in ihrer Stellungnahme keine 
Hinweise, Einwendungen oder Bedenken vorgetragen: 

 

Absender Datum 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 06.02.2024 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB nachstehende Stellungnahmen 
vorgetragen: 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH 04.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu 
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Kenntnisnahme 

II.  Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom. Die aktuellen Pläne sind unter https://trassenauskunftkabel.te-
lekom.de/start.html ersichtlich und jederzeit einsehbar.  
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des 
Bebauungsplans so gering wie möglich gehalten werden. 

Kenntnisnahme 

III.  Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen:  
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan auf-
zunehmen:  
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzuse-
hen.  
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten si-
cherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unter-
haltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden.  

Innerhalb der als öffentliche Straßenverkehrsflächen 
festgesetzten Flächen ist die Festsetzung gesonder-
ter Leitungsrechte nicht erforderlich, da diese Flä-
chen für die Erschließung des Gebietes grundsätz-
lich zur Verfügung stehen. Die Textfestsetzungen 
werden darüber hinaus um eine allgemeine Festset-
zung zur Zulässigkeit von Ver- und Entsorgungsein-
richtungen in den öffentlichen Verkehrsflächen er-
gänzt, die als ausreichend für die Zulässigkeit der er-
forderlichen Leitungstrassen angesehen wird. Die 
konkrete Trassenplanung und Leitungsführung der 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen erfolgt im Rah-
men der Erschließungsplanung und wird nicht auf 
Ebene des Bebauungsplans festgesetzt. 
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Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Tele-
kom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plange-
biet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

IV.  Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eige-
nen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender 
Straßen stattfinden werden.  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 

Kenntnisnahme 

V.  Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfra-
struktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile 
einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Pla-
nungssicherheit möglich ist.  
Wir bitten daher sicherzustellen, dass   
 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschlie-

ßungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie 
Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit 
einem Leitungsrecht zu belasten festgesetzt werden und im 
zweiten Schritt eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit im 
Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz 
Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen wird:  
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom 
Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errich-
tung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikati-
onslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." 

Die genannten Punkte betreffen die Bauausführung 
und werden im Bebauungsplan als Hinweis aufge-
nommen. 
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 der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns 
im erforderlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberir-
dischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfü-
gung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland 
GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos zu sichern, 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und 
der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und 
eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und 
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infra-
struktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden. 

 

Beschlussvorschlag 
 

Der Abwägung wird gefolgt, die Planunterlagen wie beschrieben ergänzt. 

Abstimmung:  ☐  Einstimmig          ____ Ja-Stimmen           ____ Nein-Stimmen           ____ Enthaltungen 

 

2 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 09.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Aus landeskultureller und bodenordnerischer Sicht bestehen gegen-
über der oben genannten Planung der Ortsgemeinde Odernheim 
keine Bedenken. Eigenplanungen sind in diesem Bereich nicht vor-
handen. 

Weiterhin verweisen wir auf unser Schreiben vom 15.03.2023 im 
Rahmen der Frühzeitigen Behördenbeteiligung. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kenntnisnahme 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

Ortsgemeinde Odernheim am Glan– Bebauungsplan „Am Kirchweg“ 
Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen gem. § 3 II und § 4 II BauGB  6

 

 

 

3 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Landesarchäologie Außenstelle Mainz 09.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im 
Geltungsbereich der o.g. Planung bislang keine archäologische 
Fundstelle verzeichnet. Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tat-
sächlich im Boden vorhandenen, archäologischen Denkmale be-
kannt.   

Kenntnisnahme 

II.  Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher grund-
sätzlich an die Übernahme folgender Auflagen gebunden:  

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 
23.03.1978 (GVBI.,1978, S. 159 ff), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI., S. 543) hin-
zuweisen. Daher ist jeder zutage kommende, archäologische 
Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als mög-
lich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig 
gegen Verlust zu sichern.  

2. Absatz 1 entbindet Bauträger / Bauherr bzw. entsprechende 
Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht 
und Haftung gegenüber der GDKE. 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, 
so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemessener 
Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, 
in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 
Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung ent-
sprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauver-
zögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendi-
gen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger fi-
nanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  

Die vorgebrachten Hinweise sind bereits in den Plan-
unterlagen enthalten. 
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Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an 
den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher 
unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten können.  

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kul-
turdenkmäler und ersetzt nicht Stellungnahmen der Direktion Lan-
desdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in Mainz und der Direk-
tion Landesarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne 
Weiterleitung ist nicht möglich.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung. 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

4 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP) 09.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Im Hinblick auf eine neue rechtliche Bewertung bezüglich der Zu-
ständigkeit über die Infrastruktur der vorliegenden Glantalstrecke, 
wird diese nun als DB-Infrastruktur eingestuft. Losgelöst von dem 
derzeitigen Draisinenbetrieb, ist nun für Zustimmungen/ Genehmi-
gungen, welche die Infrastruktur der Glantalbahn betreffen, das Ei-
senbahn-Bundesamt (EBA) und die DB (bisher DB Netz AG, zum 
27. Dezember 2023 in DB InfraGO AG umbenannt) zuständig. 

Der als Draisinenstrecke betriebene Steckenab-
schnitt ist von der Planung nicht betroffen. Die Ab-
stimmung bezgl. der Betroffenheit der weiteren DB-
Infrastruktur wird zukünftig mit den genannten Be-
hörden geführt und wurde bereits eingeleitet. Dem-
nach wird eine Entwidmung der ehemaligen Bahn-
strecke nicht in Aussicht gestellt. 

II.  Die bei unserer Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch am 
08.05.2023 abgegebene Stellungnahme ist somit in Teilen nicht 
mehr gültig, vor allem die Aussagen zu Leitungskreuzungen und Zu-
stimmungen/ Genehmigungen nach § 18 Landeseisenbahngesetz.  

Wir bitten um Beachtung. 

Kenntnisnahme 

Kein Beschluss erforderlich. 
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5 Westnetz GmbH Spezialservice Gas 15.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I. Wir nehmen Bezug auf Ihr Anschreiben vom 03.01.2024 an die 
Westnetz GmbH, mit dem Sie um Stellungnahme für das Projekt 
„Bebauungsplan "Am Kirchweg" - Ortsgemeinde Odernheim" gebe-
ten haben.   

Kenntnisnahme 

II. In dem ausgewiesenen Bereich verläuft die Erdgashochdruckleitung 
L08141. Die o. g. Erdgashochdruckleitung befindet sich im Eigen-
tum der Westnetz GmbH.   

Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die 
o. g. Erdgashochdruckleitung mit einem Betriebsdruck ≥ 5bar. Für 
die eventuell vorhandenen Versorgungsleitungen anderer Druckstu-
fen und Sparten (Strom, Wasser, Fernwärme) erteilt das Regional-
zentrum RZ Rhein Nahe Hunsrück (planauskun1-rnh@westnetz.de) 
eine Stellungnahme. 

Kenntnisnahme 
Die Leitung verläuft im Straßenraum des Kirchweg und 
ist durch die geplanten baulichen Anlagen für den Kinder-
garten nicht unmittelbar betroffen. Es erfolgt eine nach-
richtliche Darstellung der Erdgashochdruckleitung inkl. 
Schutzstreifen im Bebauungsplan. 

III. Die örtliche Betreuung der Erdgashochdruckleitung erfolgt durch un-
seren netzverantwortlichen Meister, Herrn Martin. Zur Kontaktauf-
nahme wählen Sie bitte die Rufnummer: 0152-54619365.   

Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor Beginn jeg-
licher Bauarbeiten in den Schutzstreifenbereichen und in der Nähe 
der Erdgashochdruckleitung, die örtliche Abstimmung der Arbeiten 
mit unserem anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen hat.  

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in 
der Nähe unserer Versorgungseinrichtungen mit Lebensgefahr ver-
bunden sind.  

Anliegend übersenden wir Ihnen einen Bestandsplan im Maßstab M 
1:500 aus dem Sie die Lage der Erdgashochdruckleitung entneh-
men können. Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter Form 

Kenntnisnahme 

Die vorgebrachten Hinweise betreffen die Bauausführung 
und werden nachrichtlich in die Bebauungsplanunterla-
gen aufgenommen. 
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dargestellt. Mit Abweichungen der tatsächlichen Leitungslage muss 
gerechnet werden. Leitungslagen sind grundsätzlich nicht abzugrei-
fen.  

Die Tiefenlagen der Erdgashochdruckleitungen sind in dem Be-
standsplanwerk mit einem ‚D =…‘ dargestellt. Bei fehlenden Anga-
ben zu den Tiefenlagen gehen wir von einer Regeldeckung aus, die 
bei ca. 0,7 m bis 1,0 m liegt. Zur genauen Bestimmung der Lage 
und Erdüberdeckungen der Erdgashochdruckleitungen sind ggf. 
nach Abstimmung mit unserem Netzbetrieb Probeaufgrabungen er-
forderlich.  

Die Schutzstreifenbreiten der o. g. Erdgashochdruckleitungen ent-
nehmen Sie bitte folgender Tabelle: 

 

Der tatsächlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen kann 
ggf. von den o. g. Angaben abweichen. Der Schutzstreifen schafft 
die räumliche Voraussetzung zur Überwachung nach dem DVGW-
Arbeitsblatt G 466/I. 

IV. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und darf 
auch nicht mit Bäumen bepflanzt werden. Oberflächenbefestigun-
gen im Bereich der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind nicht 
zulässig. Das Lagern von Bauelementen, schwertransportablen Ma-
terialien, Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem 
Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Größere Bodenauf- und ab-
träge (> 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache nicht zulässig Zu 
evtl. Auskofferungen weisen wir darauf hin, dass diese im Bereich 
der Erdgasleitungen so vorgenommen werden müssen, dass eine 
Gefährdung der Erdgasleitungen, auszuschließen ist.  

Die Erdgashochdruckleitungen müssen jederzeit, auch während der 
Baumaßnahme, zugänglich und funktionstüchtig bleiben.  

Die vorgebrachten Hinweise betreffen die Bauausführung 
und werden nachrichtlich in die Bebauungsplanunterla-
gen aufgenommen. 
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Waldbestände und Einzelbaume müssen einen Abstand von > 2,50 
m beiderseits der Leitungsaußenkanten aufweisen. Strauchwerk bis 
2,0 m Höhe darf in solchen Abstand gepflanzt werden, dass Inspek-
tionen, Messungen und sonstige Maßnahmen ohne Beeinträchti-
gungen möglich sind. Bei Überwachungs-, Wartungs- und Repara-
turarbeiten an einer Versorgungsleitung oder Kabel kann auf evtl. 
vorhandene Anpflanzungen und Anlagen in dem Schutzstreifenbe-
reich keine Rücksicht genommen werden. 
Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge von Erschlie-
ßungsarbeiten (Kanalanschluss, Gas-/ Wasser- und Stromleitungs-
verlegungen etc.) die Erdgashochdruckleitung Berücksichtigung fin-
det. Wir gehen hierbei davon aus, dass sich das Geländeniveau 
nicht wesentlich verändert (+/- 0,20 m).  

Sofern neue Anlagen oder Änderungen von Straßen und Wegen, 
wasserwirtscha1lichen Anlagen, Grundstücken (Eigentumsverhält-
nissen), Geländehöhen, Grünanlagen und Bepflanzungen im Be-
reich der Versorgungsanlagen zu erwarten sind, müssen anhand 
von Detailplanungen rechtzeitig Abstimmungen mit uns erfolgen.  

Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen oder Ket-
tenfahrzeugen oder sonstigen Lastkraftwagen und Abräummaschi-
nen ist bei unbefestigten Oberflächen ohne unsere Zustimmung 
nicht erlaubt. Zuwegungen und Überfahrten sind für die Befahrung 
mit Transport- und Hebefahrzeugen (≤ 12 to. Achslast) zu ertüchti-
gen bzw. durch geeignete Maßnahmen (z. B. Baggermatratzen, be-
wehrte Betonplatten o. ä.) zu sichern.  

Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Schäden an den Erd-
gashochdruckleitungen entstehen, ist unverzüglich der zuständige 
Meister oder unsere ständig besetzte Leitzentrale unter der Ruf-
nummer 0800/0793427 zu benachrichtigen. Aus Sicherheitsgründen 
sind die Arbeiten im Bereich der Schadstelle einzustellen, bis der 
Schaden durch unsere Fachleute begutachtet worden ist und die Ar-
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beiten wieder freigegeben werden. Wird bei Baumaßnahmen verse-
hentlich die Umhüllung der von uns überwachten Gasfernleitungen 
beschädigt, werden diese Schäden kostenlos durch uns beseitigt. 

V. Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsda-
ten, sind auf das o. g. Vorhaben beschränkt und dürfen nicht für die 
Bauausführung, sondern nur zu Planungszwecken verwendet wer-
den.   

Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung Ihrer Bau-
maßnahme unsere Anweisungen zum Schutz von Erdgashoch-
druckleitungen (inkl. Begleitkabel) der Westnetz GmbH zu beach-
ten.  

Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Übertragungsri-
siko trägt und somit die Haftung für Schäden und Folgeschäden hin-
sichtlich der Vollständigkeit und der Interpretierbarkeit der zur Verfü-
gung gestellten Daten.  

Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsda-
ten, sind auf das o. g. Projekt beschränkt und dürfen nicht für die 
Bauausführung, sondern nur zu Planungszwecken verwendet wer-
den.  

Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaßnahmen, die 
erst an Ort und Stelle geklärt werden können, behalten wir uns aus-
drücklich vor. Den Weisungen unserer Mitarbeiter ist zwingend 
Folge zu leisten.  

Die eindeutige Lesbarkeit bestätigen Sie uns bitte nach dem Öffnen 
der Plandatei unter:  

hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de  

Bitte beachten Sie die beigefügten Anlagen. 

Kenntnisnahme 
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VI.  
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Redaktionelle Änderung. Kein Beschluss erforderlich. 
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6 Westnetz GmbH  16.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Wir bedanken uns für Ihre Benachrichtigung. In dieser Stellungnahme 
äußern wir uns nur zum Gas-Mittel-drucknetz und zum Breitbandnetz. 
Zu unserem Gas-Hochdrucknetz erhalten Sie eine gesonderte Stel-
lungnahme unserer Kollegen aus Dortmund. 

Kenntnisnahme 

II.  Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans hat sich um 
die "öffentliche Straßenverkehrsfläche" erweitert. In dieser Fläche be-
treiben wir Versorgungsanlagen, auf die bei der Planaufstellung und 
Nutzung der Flächen Rücksicht zu nehmen ist.  

Sollten bei der Bauausführung Änderungs- oder Sicherungsmaßnah-
men notwendig werden, richtet sich die Kostentragung nach den be-
stehenden Verträgen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen. 

Kenntnisnahme 
Die Leitung verläuft im Straßenraum des Kirchweg 
und ist durch die geplanten baulichen Anlagen für 
den Kindergarten nicht unmittelbar betroffen. 

III.  Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass nach dem "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Leitungs-
trassen grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten sind. Dieses 
Merkblatt ist Bestandteil des DVGW-Arbeits-blattes GW 125.  

Wenn Sie nähere Erläuterungen wünschen, sprechen sie uns an. An-
sprechpartner ist unser Mitarbeiter Herr Engelhardt, Tel.: 06781 / 55-
2009, E-Mail: tim.engelhardt@westnetz.de. 

Kenntnisnahme 

Die vorgebrachten Hinweise betreffen die Bauaus-
führung und werden nachrichtlich in die Bebauungs-
planunterlagen aufgenommen. 
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IV.   
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Redaktionelle Änderung. Kein Beschluss erforderlich. 
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7 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 26.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (LGB) werden zum oben genannten Planvorhaben folgende 
Anregungen, Hinweise und Bewertungen gegeben: 

 

II.  Bergbau / Altbergbau:  

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Be-
reich des ausgewiesenen Bebauungsplanes "Am Kirchweg" kein Alt-
bergbau dokumentiert ist und aktuell kein Bergbau unter Bergauf-
sicht erfolgt. 

Kenntnisnahme 

III.  Boden und Baugrund  

– allgemein: 

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das Planungs-
vorhaben eingeschaltet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrüßt.   

Wir empfehlen dringend die weitere Beteiligung eines Baugrundgut-
achters sowohl im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes als auch 
während der Ausführung der Erd- und Gründungsarbeiten.  

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten.  

Die Hinweise auf die einschlägigen Bodenschutz- und Baugrund-
Normen in den Textlichen Festsetzungen unter den Hinweisen wer-
den fachlich bestätigt. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Einwände. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Versickerungsanlagen sind nicht geplant. 

IV.  Geologiedatengesetz (GeolDG)  Kenntnisnahme 
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Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung 
bzw. geologischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersu-
chungsbeginn beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere 
Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das On-
line-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen 
Rheinland-Pfalz unter   

https://geoldg.lgb-rlp.de  

zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem 
Bescheid, damit die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. sei-
nen Beauftragten (z. B. Ingenieurbüro, Bohrfirma) obliegt.  

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den 
LGB Internetseiten sowie im Fragenkatalog unter   

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geo-
ldg.html 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

8 Pfalzwerke Netz AG 31.01.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Im Rahmen unserer erneuten Beteiligung an dem im Betreff ge-
nannten Verfahren geben wir folgende Stellungnahme ab. 

Kenntnisnahme 

II.  Die Ihnen zur Wahrung der Belange unseres Unternehmens im 
Rahmen der Beteiligungen mit Schreiben vom 22.02.2021, Zeichen: 
BG44-2021-811-18708-00 und mit Schreiben vom 05.04.2023, Zei-
chen: BG94-2023-811-18708-00 bereits mitgeteilten Anregungen 
wurden im Verfahren zwischenzeitlich vollständig berücksichtigt.  

Kenntnisnahme 
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Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes (Erweiterung um die Öffentliche Straßenverkehrsfläche) im 
laufenden Bebauungsplanverfahren und der Tatsache, dass bei der 
Erschließung des Plangebietes die Anschlussleitungen zur Strom-
versorgung der einzelnen Grundstücke unterirdisch bereits vorab 
verlegt werden sollen, geben wir in Ergänzung zu den oben genann-
ten Schreiben zusätzliche Hinweise / Anregungen an Sie weiter und 
bitten um entsprechende Berücksichtigung. 

III.  Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Plangebiet) 
sind derzeitig die nachstehend aufgeführten Versorgungseinrichtun-
gen als Bestand zu berücksichtigen: 

 

Kenntnisnahme 
Die Leitung verläuft im Straßenraum des Kirchweg 
und ist durch die geplanten baulichen Anlagen für den 
Kindergarten nicht unmittelbar betroffen. 

IV.  Zur Information über den Bestand dieser Versorgungseinrichtun-
gen im Plangebiet haben wir als Anlage einen aktuellen Planaus-
zug unserer Bestandsdokumentation beigefügt.  

Bereits an dieser Stelle weisen wir aber ausdrücklich auf folgen-
den Sachverhalt hin:  
Diese Auskunft darf nur für Planungszwecke verwendet werden. 
Vor Baubeginn muss unbedingt eine aktuelle Planauskunft über 
die Online-Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG eingeholt wer-
den, die auf der Webseite der Pfalzwerke Netz AG – 
https://www.pfalzwerke-netz.de/service/kundenservice/online-
planauskunft – zur Verfügung steht. 

Kenntnisnahme 

V.   Zeichnerische Berücksichtigung 

Die Versorgungseinrichtungen lfd. Nr. 1 und lfd. Nr. 2 bedürfen 
keiner zeichnerischen Berücksichtigung in der Planzeichnung 
des Bebauungsplanes. 
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VI.   Textliche Berücksichtigung 

Wie eingangs dargelegt, sollen bei der Erschließung des Plange-
bietes bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der 
einzelnen Grundstücke unterirdisch vorab verlegt werden. Zur 
Berücksichtigung dieses wichtigen Sachverhaltes halten wir es 
für erforderlich, im Textteil des Bebauungsplanes, unter Hin-
weise den bereits bestehenden Abschnitt „Schutz von Versor-
gungseinrichtungen / Koordination von Erschließungs- und Bau-
maßnahmen“ durch den nachstehenden in Kursivschrift darge-
stellten Absatz zu ergänzen:  

Schutz von Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke Netz 
AG / Koordination von Erschließungs- und Baumaßnahmen  

Im Plangebiet befinden sich ober- und unterirdische Stromversor-
gungseinrichtungen, die in der Planzeichnung nicht ausgewiesen 
sind. Die tatsächliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen 
ergibt sich allein aus der Örtlichkeit.   

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser 
Versorgungseinrichtungen im Zusammenhang mit Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbe-
treiber abzuklären.  

Ebenso ist der Träger der Versorgung des Plangebiets mit 
elektrischer Energie für Planung und Bau zur Erweiterung/An-
passung des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den 
Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu 
unterrichten. 

Bei der Erschließung des Baugebietes werden die Anschlusslei-
tungen zur Stromversorgung der einzelnen Grundstücke (Haus-
anschlüsse) bereits vollständig bis auf die Grundstücke verlegt. 
Die Anschlussleitungen liegen somit bereits unterirdisch auf den 

Die vorgebrachten Hinweise betreffen die Bauaus-
führung und wurden bereits nachrichtlich in die Be-
bauungsplanunterlagen aufgenommen. 
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einzelnen Grundstücken und stehen unter elektrischer Span-
nung. Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken 
und bei Projektierung baulicher Anlagen muss sich der Bau-
herr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Ver-
bindung setzen, um sich über die genau örtliche Lage dieser An-
schlussleitungen zu erkundigen, damit Sach- und Personenschä-
den vermieden werden können. 

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern 
im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen sind die Ab-
standsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B. 
„Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der For-
schungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) zu beach-
ten. 
Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Abstandsvorgaben 
sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweili-
gen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) zu treffen. 

 

VII.  Wir bitten ggf. um weitere Beteiligung am Verfahren und um Mit-
teilung, inwieweit aufgrund unserer geäußerten Anregungen eine 
Anpassung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplanes 
vorgenommen wird sowie nach dem In-Kraft-Treten des Bebau-
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ungsplanes, um Zusendung der rechtskräftig gewordenen Unter-
lagen, wenn möglich digital per E-Mail an Externe-Planun-
gen_Kreuzungen@pfalzwerke-netz.de. 
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VIII.  

 

 

Redaktionelle Änderung. Kein Beschluss erforderlich. 

 

Ortsgemeinde Odernheim am Glan– Bebauungsplan „Am Kirchweg“ 
Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen gem. § 3 II und § 4 II BauGB  30

 

 

 

9 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz 07.02.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Zur o.g. Maßnahme nehmen wir wie folgt Stellung:   

II.  1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichti-
gung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen. 
Dies wurde dem Grunde nach im Bebauungsplan auch so ausgeführt.  
Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewäs-
serbenutzung wird hingewiesen. 

Kenntnisnahme 

Der Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenom-
men. 

III.  2. Schmutzwasserbeseitigung  

Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die 
Ortskanalisation Odernheim mit zentraler Abwasserreinigung in der 
Kläranlage „Booser Au“ anzuschließen. 

Kenntnisnahme 

Der Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenom-
men. 

IV.  3. Allgemeine Wasserwirtschaft 

Zu dem Vorhaben wurde bereits im Rahmen der „Frühzeitigen Betei-
ligung“ eine Stellungnahme abgegeben. Die darin genannten Punkte 
(Grenzen des festgesetzten und nachrichtlichen ÜSG im Bebauungs-
plan darzustellen, Hinweis auf HQ extrem und hochwasserange-
passte Bauweise aufzunehmen) wurden in die jetzt vorgelegte Pla-
nung aufgenommen.  

Kenntnisnahme 

 

V.  4. Starkregenvorsorge 

Mögliche Gefährdungen durch Sturzfluten nach Starkregen sollten bei 
der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Hierzu stellt das Landes-
amt für Umwelt (LfU) den Kommunen Gefährdungsanalysen mit aus-
gewiesenen Sturzflutentstehungsgebieten nach Starkregen zur Ver-
fügung; zu erreichen über https://wasserportal.rlp-umwelt.de/serv-
let/is/10360/   
Die Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung be-
rücksichtigt werden. Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an 

Kenntnisnahme 

Wie die genannten Karten zeigen, können bei extre-
mem Starkregen die tiefer liegenden Bereiche des 
Geltungsbereiches überspült werden. Aufgrund der 
erforderlichen und geplanten Aufschüttung des Ge-
ländes zur Erreichung eines einheitlichen Bauni-
veaus, ist nicht mit Überflutungen des Geländes zu 
rechnen. Auf die genannten Informationen und Kar-
ten wird zur Beachtung bei der konkreten Gelände- 
und Gebäudeplanung hingewiesen. 
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mögliche Überflutungen angepassten Bauweise erfolgen. Abflussrin-
nen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeignete Maß-
nahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein mög-
lichst schadloser Abfluss des Wassers durch die Bebauung gewähr-
leistet werden kann. An vorhandenen Bauwerken sollten ggf. Maß-
nahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt werden. 
Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Möglichen 
und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu tref-
fen. 

VI.  5. Abschließende Beurteilung 

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Kirchweg“ der OG Odernheim 
am Glan aus wasserwirtschaftlicher und bodenschutzrechtlicher Sicht 
keine Bedenken. 
Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnis-
nahme. 
Hinweis: Unsere Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung wer-
den künftig in der Regel elektronisch über dieses Postfach versendet. 
Wenn Sie eine Papierfassung benötigen, bitten wir um kurze Mittei-
lung.  
Künftige Anfragen um Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitpla-
nung können Sie uns gerne ebenfalls auf diesem Wege an die Ad-
resse bauleitplanung@sgdnord.rlp.de übermitteln. Sie gilt zunächst 
nur für die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz Koblenz. Andere Abteilungen oder Referate in unserem Hause 
bitten wir auf separatem Wege zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 

Redaktionelle Änderung. Kein Beschluss erforderlich. 
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10 Kreisverwaltung Bad Kreuznach – Amt Bauen und Umwelt  08.02.2024 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Zum o.g. Bauleitplan nehmen wir im Rahmen der Behördenbeteili-
gung wie folgt Stellung: 

 

II.  Als Untere Landesplanungsbehörde (Ansprechpartner Herr 
Kalus): 
Grundsätzlich wiederholen wir unsere Stellungnahme:  
Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind die Bauleitpläne 
den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele sind landes-
weit im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) Rheinland-Pfalz dar-
gestellt und für die Region Rheinhessen-Nahe im Regionalen Raum-
ordnungsplan (ROP) konkretisiert.  

Gegenwärtig ist die beabsichtigte Entwicklung nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan der ehern. Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 
entwickelt. Der Aufstellung des Bebauungsplans wird jedoch seitens 
der Unteren Landesplanungsbehörde grundsätzlich zugestimmt, da 
der Flächennutzungsplan der angestrebten Entwicklung mit der Er-
richtung einer Kindertagesstätte aktuell im Parallelverfahren ange-
passt wird.  

Für den beabsichtigten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am 
Kirchweg" in Odernheim am Glan erfolgt im Regionalplan Rheinhes-
sen-Nahe die Darstellung als Sonstige Landwirtschaftsfläche. Zu-
sätzlich erfolgt ein Eingriff in das Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung 
und Landschaftsbild. Nördlich an den beabsichtigten Geltungsbe-
reich angrenzend wird die Darstellung der Sonstigen Landwirt-
schaftsfläche durch die Darstellung eines Vorranggebietes Regiona-
ler Biotopverbund (Ziel) sowie eines Regionalen Grünzugs (Ziel) wie 
in der Begründung dargestellt überlagert. Flächenziele des Regional-
plans Rheinhessen-Nahe sind somit nicht betroffen.  

Weiterhin stellt der Bebauungsplan „Am Kirchweg" einen Eingriff in 
das Vorbehaltsgebiets Freizeit, Erholung und Landschaftsbild 

 
 

Kenntnisnahme 

 

 

 
 
Der Flächennutzungsplan wurde bereits fortge-
schrieben bzw. geändert und wird in Kürze rechts-
kräftig. 

 

 

 
Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Die geforderte Gebietseingrünung erfolgt durch eine 
Erweiterung des Geltungsbereichs nach Norden mit 
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(Grundsatz) dar. Dieses ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Entlang des Geltungsbereichs im Übergang zum Außenbereich eine 
Gebietseingrünung festgesetzt werden. 

Gemäß der Bekanntmachung über die Mindestabstände bei der An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden 
und Anwohnern, die der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zu-
grunde gelegt werden (BVL 16/02/02) vom 27. April 2016, ist zusätz-
lich mindestens ein Abstand von 5 Metern zur angrenzenden acker-
baulichen Nutzfläche (Raumkultur) von Seiten des Verursachers frei-
zuhalten. Darüberhinaus sollte im Bebauungsplan für die Gebiets-
randeingrünung eine Pflanzliste festgesetzt werden, innerhalb derer 
essbare Pflanzen ausgeschlossen werden. Die Fläche ist gegen das 
zeitweilige Aufhalten durch Kinder zu sichern.  

Insbesondere zum letzten Absatz führen wir erläuternd weiter aus: 
Der Anspruch des im Außenbereich privilegiert emittierenden Nach-
barn - hier: der ackerbestellende Nachbar - auf Wahrung des Rück-
sichtnahmegebots wird dann nicht mehr erfüllt, wenn das hinzutre-
tende / neue immissionsempfindliche Vorhaben infolge der dadurch 
hervorgerufenen Schutzansprüche die privilegierte Nutzung in Frage 
stellt oder zumindest gewichtig beeinträchtigt (NdsOVG, U.v. 
12.6.2018 - 1 LB 141/16 - RdL 2018, 318 = juris Rn. 23; VGH Mün-
chen, Beschluss v. 19.05.2021- 15 CS 21.1147). Für den Fall, dass 
das Vorhaben wie geplant verwirklicht wird, hat der ackerbestellende 
Landwirt mit nicht zumutbaren Einschränkungen der Nutzbarkeit sei-
ner landwirtschaftlich bestellten Fläche zu rechnen, weil er dann auf 
einem nicht unerheblichen Teil seiner Ackerfläche aufgrund der ge-
setzlichen Verpflichtung zur Einhaltung des Maßstabs der guten 
fachlichen Praxis gern. § 3 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes 
(PflSchG) keine Pflanzenschutzmittel ausbringen kann.  

Die genannten Mindestabstände sind von den Anwendern auch hier-
nach einzuhalten bei Grundstücken mit Wohnbebauung und privat 
genutzten Gärten, bei Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt 

einer entsprechenden Pflanzbindung. 

 

Die Bedenken werden aufgenommen und der Gel-
tungsbereich nach Norden so erweitert, dass die 5 
Meter einzuhaltender Mindestabstand zu den an-
grenzenden Ackerflächen eingehalten werden kön-
nen. Gleichzeitig erfolgt eine Bepflanzung dieses 
Streifens, so dass ggf. ausgebrachte Pflanzen-
schutzmittel auch dadurch abgehalten werden. 
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sind (§ 17 PflSchG) - also u.a. bei Schul- und Kindergartengeländen, 
Spielplätzen, öffentlichen Parks und Gärten, öffentlich zugänglichen 
Gebäuden - sowie zu unbeteiligten Dritten, die z.B. Wege an der be-
handelten Fläche nutzen. 
Um dem Rücksichtnahmegebot gerecht zur werden, bleibt also ab-
schließend festzuhalten, dass der Wunsch der Ortsgemeinde, dem 
Festsetzungsvorschlag: 
- Gemäß der Bekanntmachung über die Mindestabstände bei der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehen-
den und Anwohnern, die der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
zugrunde gelegt werden (BVL 16/02/02) vom 27. April 2016, ist zu-
sätzlich mindestens ein Abstand von 5 Metern zur angrenzenden 
ackerbaulichen Nutzfläche (Raumkultur) von Seiten des Verursa-
chers freizuhalten. Darüberhinaus sollte im Bebauungsplan für die 
Gebietsrandeingrünung eine Pflanzliste festgesetzt werden, inner-
halb derer essbare Pflanzen ausgeschlossen werden. Die Fläche ist 
gegen das zeitweilige Aufhalten durch Kinder zu sichern (Zaun).- 
Einen Abwägungsmängel im Hinblick auf das Rücksichtnahmegebot 
darstellt. 

III.  Als Untere Bauaufsichtsbehörde (Ansprechpartnerin Frau Weis): 
1. Grundsätzlich sollten die im verbindlichen Beteiligungsverfahren 
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB offengelegten Unterlagen im-
mer identisch mit der voraussichtlichen Endfassung sein, somit auch 
alle Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen und Ausfertigungsver-
merke enthalten. Sowohl die Verfahrensvermerke als auch der Aus-
fertigungsvermerk fehlt auf der Planzeichnung. 
Da die Textfestsetzungen und zeichnerischen Festsetzungen außer-
dem nicht körperlich auf einer Planurkunde verbunden sind, somit 
getrennt voneinander vorliegen, sind diese jeweils separat auszufer-
tigen. 
2. Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir uns eine Abschrift des 
Bebauungsplanes mit dem entsprechenden Vermerk „Abschrift" und 
mit dem Zusatz „stimmt mit dem Original überein" auszuhändigen. 

Kenntnisnahme 

Eine Zusammenhängende Planurkunde mit den ge-
nannten Inhalten wird vor Satzungsbeschluss er-
stellt. 

 

 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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Auch soll die Planzeichnung in einem üblichen und DIN-unabhängi-
gen Format sein. 
3. Geh - Fahr - und Leitungsrechte (Textfestsetzung 6.0): 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Festsetzung von Flä-
chen, die mit einem Geh-, Fahr und Leitungsrecht belastet sind, 
noch keine Rechte begründet. Diese sind i.d.R. dinglich zu sichern 
(z.B. Grunddienstbarkeit). 
Außerdem muss die Tiefe des Leitungsschutzstreifens, um dem Be-
stimmtheitsgebot zu genügen, entsprechend (zeichnerisch und/oder 
textlich) festgesetzt werden. 

 

Eine entsprechende Grunddienstbarkeit liegt vor, der 
Schutzstreifen wird entsprechend dargestellt und 
festgesetzt. 

IV.  Als Untere Denkmalschutzbehörde (Ansprechpartner Herr Marx):  
Gegen die Offenlage nach § 4 II BauGB zum Bebauungsplan 16.0 
der Ortsgemeinde Odernheim am Glan (Am Kirchweg) bestehen sei-
tens der unteren Denkmalschutzbehörde keine Bedenken. Wir ver-
weisen auf unsere Stellungnahme vom 13.04.2023 

Kenntnisnahme 

V.  Als Untere Naturschutzbehörde (Ansprechpartnerin Frau Herzog):  
Der vorgelegten Planung kann aus naturschutzfachlicher Sicht in 
dieser Form nicht zugestimmt werden.  
Über unsere Hinweise aus den vorangegangenen Stellungnahmen 
hinaus geben wir zur erneuten Vorlage der Planung folgende Hin-
weise und Empfehlungen: 

1) Begrünung / Erhalt von Feldgehölz 
- Sowohl in der Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungspla-
nes als auch in den vorangegangenen Beteiligungen zur Aufstellung 
dieses Bebauungsplans wurde von Seiten der UNB der Erhalt des 
Gehölzstreifens gefordert. Einer teilweise erforderlichen Rodung der 
Hecke innerhalb des Landschaftsschutzgebiets kann nur zugestimmt 
werden, wenn die bereits geforderte Eingrünung zum Außenbereich 
umgesetzt wird. Dies hat zum Außenbereich eine mindestens 3-rei-
hige geschlossene Hecke aus standortgerechten, heimischen Pflan-
zen zu sein, um die Funktionen langfristig zu erfüllen. 

 

 

 

 

 

Die Bedenken werden aufgenommen und der Gel-
tungsbereich nach Norden so erweitert, dass die ge-
forderte Bepflanzung dort umgesetzt werden kann. 
Es erfolgt dazu eine entsprechende zeichnerische 
und textliche Festsetzung gem. § 9 (1) Nr. 25 a. 
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Zudem wurde von Seiten der Landesplanung und der Unteren Natur-
schutzbehörde diese Eingrünung zum Außenbereich gefordert, um 
den Eingriff in das Vorbehaltsgebiets Freizeit, Erholung und Land-
schaftsbild abzuschwächen und würde gleichzeitig eine Abstandsflä-
che zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen (z.B. Ausbrin-
gung Pflanzenschutzmittel) darstellen. Dies wird unseres Erachtens 
nicht umgesetzt. Die eingezeichnete Begrünung ist unzureichend 
und erfüllt die genannten Voraussetzungen nicht. 

- Im Freianlagenplan wird ein Rodungsbereich für den Zaun ange-
deutet (entlang der Draisinenstrecke, angrenzend an den Geltungs-
bereich), zudem wird der zu erhaltende Gehölzbereich dort gar nicht 
dargestellt. Der angedeutete Rodungsbereich würde genau den zu 
erhaltenden Gehölzbereich betreffen und ist daher unzulässig. 
Die Planungen, inklusive sämtlicher Bauarbeiten und BE- Flächen, 
müssen in einer Form umgesetzt und vorausschauend geplant wer-
den, dass in diesen Gehölzbereich nicht eingegriffen wird. Auch 
nicht bei späteren notwendigen lnstandhaltungsarbeiten. 
Mit der aktuell eingereichten Planung ist langfristig der komplette 
Verlust des Feldgehölzes zu erwarten. 

Nach § 3 der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Nahetal" ist 
das Entfernen von Feldgehölz unzulässig. Ein adäquater Ausgleich 
über eine entsprechende (o.g.) Gehölzpflanzung ist daher für die Zu-
lässigkeit des Vorhabens notwendig. 

2) Stellplätze 
- Laut dem Worst- Case- Szenario des Verkehrsgutachtens reichen 
30-35 Parkplätze aus. Gemäß Angaben der Planung sollen 48 Park-
plätze gebaut werden. Im Freianlagenplan werden nur 39 (ohne 
Fahrradparkplatz) dargestellt. Für 48 Parkplätze müsste nach unse-
rer Auffassung daher noch weit mehr von dem Feldgehölz gerodet 
werden. Die Erhöhung der Parkplatzanzahl über das berechnete 
Worst- Case- Szenario hinaus ist für uns nicht plausibel und steht 
unseres Erachtens im Widerspruch mit dem Verminderungsgebot 

 

 

 

 

 

 
Die Errichtung des Zauns soll innerhalb der gem. § 9 
(1) Nr. 25 b gekennzeichnet Fläche so erfolgen, dass 
Rodungen nicht erforderlich werden. Während der 
Bauphase und auch zur Unterhaltung dürfen Rück-
schnitte erfolgen. Die Lage und der Verlauf des 
Zauns richtet sich dann nach den vorhandenen Ge-
hölzbeständen, so dass Rodungen vermieden wer-
den. Es erfolgt eine entsprechende Darstellung im 
UB und der entsprechenden Festsetzung zur Erhal-
tung der Gehölze. 

 
Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereichs und 
der Pflanzbindung in diesem Bereich liegen die Vo-
raussetzungen für eine Zulässigkeit der Entfernung 
von Gehölzen im Landschaftsschutzgebiet vor. 

 

Die Anzahl der geplanten Stellplätze ergibt sich aus 
dem Freianlagenplan und nicht aus dem Verkehrs-
gutachten. Entsprechend sollen max. 37 Stellplätze 
zzgl. eines Geräteschuppens errichtet werden. Dies 
wird in den Planunterlagen noch einmal explizit er-
wähnt und ausgeführt. 
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gern. § 15 Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wonach 
vermeidbare erhebliche Eingriffe zu unterlassen sind.  

Unseres Erachtens ist das Vorhaben an dieser Stelle nur mit den na-
turschutzfachlichen Anforderungen vereinbar, wenn umgeplant wird 
und die Stellplätze auf das absolut erforderliche Maß reduziert wer-
den  

3) Artenschutz/ Biotopschutz 
- Für das Vorhaben soll eine Trockenmauer entfernt werden. Tro-
ckenmauern sind nach § 30 BNatSchG mittlerweile pauschal ge-
schützte Biotope. Eine Bestandserfassung von Reptilien ist daher für 
die nächste Offenlage zwingend erforderlich, um notwendig wer-
dende CEF• Maßnahmen zu erfassen und textlich festzusetzen. An-
dernfalls können nach § 44 BNatSchG möglicherweise eintretende 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht sicher ausgeschlos-
sen werden. 
In diesem Zusammenhang ist eine Ausnahmegenehmigung für den 
Eingriff in ein Biotop erforderlich, bevor der Bebauungsplan Be-
standskraft erlangen kann. 

 

 

 

 

 

- Die Anzahl der Ersatzquartiere und deren Standorte, als CEF- 
Maßnahme für Fledermäuse für zu rodende Bäume (die durch Höh-
lungen und Spalten Habitatqualität haben (Artensch. Gutachten 
S.16)), ist zu dokumentieren und der UNB (zur Dokumentierung in-
nerhalb des Kompensationsverzeichnis) mitzuteilen. 

 

 

 

 

 
 
Für die überplante Trockenmauer wird bei der UNB 
ein Antrag auf Ausnahme gestellt. Dafür ist die (Wie-
der-) Herstellung eines gleichwertigen Ausgleichsha-
bitat erforderlich und nachzuweisen. Ein entspre-
chendes Habitat wurde bereits vor einiger Zeit im 
Zuge der Wiedererrichtung eines Stücks Trocken-
mauer entlang des sog. „Eselspfad“ zum Disiboden-
berg angelegt. Diese Maßnahme erfolgte freiwillig 
und ohne Ausgleichsverpflichtung. Ein entsprechen-
der Antrag mit Beschreibung der bereist durchge-
führten Maßnahme wird gestellt. 

Die Trockenmauer wird auf möglich Vorkommen von 
Eidechsen untersucht, um mögliche artenschutz-
rechtliche Tatbestände ausschließen oder vermei-
den zu können. Die Ergebnisse der Untersuchung 
sowie die ggf. erforderlichen Maßnahmen werden 
mit der UNB abgestimmt. 

 
Ersatzquartiere für Fledermäuse werden dann erfor-
derlich, wenn bei den Eingriffen in die Gehölzbe-
stände Höhlenbäume betroffen sind bzw. gefällt wer-
den. Der betroffene Gehölzbereich ist jedoch vor al-
lem durch niedrige Strauchbestände (Schlehe, 
Brombeere etc.) geprägt, die zur Freihaltung der 
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- Die im artensch. Gutachten dargestellten Vermeidungsmaßnahmen 
/ CEF- Maßnahmen sollten auch entsprechend in den textl. Festset-
zungen aufgeführt werden. 

 

 

4) Eingriffs- /Ausgleichsplanung 

- In der ersten frühzeitigen Beteiligung wurde von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde eine enge Abstimmung der Planung hinsichtlich 
der Kompensationsmaßnahmen gefordert. Dies ist nicht passiert. 

- Die Flachdachbegrünung wird als Ausgleich mit 1000m2 angerech-
net (siehe Begründung Nr. 6.5 „festgesetzte Dachbegrünung"), aber 
nicht als Soll- Bestimmung in die bauliche Umsetzung aufgenom-
men. Wenn eine Begrünung als Kompensation angerechnet wird, 
dann ist diese in berechnetem Umfang zwingend umzusetzen. Dies 
geht aus den textl. Festsetzungen nicht hervor. 

- Bei der Berechnung der Eingriffsbilanzierung ist die Herstellung ei-
ner „strukturreichen Grünanlage" aufgeführt. Dies ist für die Umset-
zung genauer zu beschreiben. Welche/ Wie viele Pflanzungen wer-
den hier erforderlich, damit das Kriterium erreicht wird und wie soll 
bei teilweise intensiver Nutzung verhindert werden, dass ein Trittra-
sen (5 Biotopwertpunkte anstatt 12) entsteht? 

- Entgegen Nr. 3.7 des Umweltberichts wird unseres Erachtens nach 
durch die geplanten Neupflanzungen der Eingriff in die Gehölzstruk-
turen und damit in die Schutzgüter „Landschaftsbild“ und „Pflanzen“ 
nicht ausgeglichen. Siehe auch Nummer 1 der Stellungnahme.  

- Unter 5.1.3 des Umweltberichts wird eine Umweltbaubegleitung 
(UBB) empfohlen. Um die Einhaltung der Auflagen auch hinsichtlich 
der maximal zu rodenden Fläche zu gewährleisten, ist unbedingt 
eine UBB einzusetzen. 

Durchwegung zur Draisinestrecke regelmäßig frei-
gehalten wurden. Alte Baumbestände mit Habitat-
qualität insbes. für Fledermäuse oder Brutvögel sind 
hier höchstens vereinzelt vorhanden. Die Überprü-
fung und ggf. erforderliche Festlegung von Ersatzha-
bitaten kann deshalb im Rahmen der Rodungsarbei-
ten durch die Umweltbaubegleitung erfolgen. 

 

Eine Vorabstimmung wurde durchgeführt. 

 

Eine Dachbegrünung ist festgesetzt und Flachdä-
cher sind gem. Entwurfsplanung auch geplant. Der 
entsprechende Architektenplan wird den Bebau-
ungsplanunterlagen beigelegt. 

 
 
Die Bilanzierung wird vor dem Hintergrund der zu-
sätzlichen Pflanzbindung überarbeitet. 

 

 

 
Es wir auf die vorangegangene Abwägung zur Erwei-
terung des Geltungsbereichs verwiesen. 

 
 
Die UBB ist auf Ebene der Bauausführung durchzu-
führen und im Rahmen der Baugenehmigung zu be-
auflagen. 
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VI.  Als Untere Wasserbehörde (Ansprechpartner Herr Fuchs): 
Wir verweisen auf unsere bisherigen Stellungnahmen, die nach wie 
vor zu beachten sind. 

Kenntnisnahme 

VII.  Als Brandschutzdienststelle (Ansprechpartner Herr Beurschgens):  
1. Flächen für die Feuerwehr: 
Gemäß § 15 (4) LBauO-,, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz" müs-
sen für jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mit einem Aufent-
haltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. 
Sofern der zweite Rettungsweg über die Kraftfahrdrehleiter der Feu-
erwehr sichergestellt werden muss, sind Feuerwehrzu- und -durch-
fahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr an-
zuordnen. 
Sofern Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt liegen, sind Zu- und Durchfahrten, sowie je nach Erfordernis 
Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr anzuordnen. Dies 
gilt insbesondere für autofreie Siedlungen, Wohnparks, „Gated-Com-
munities", etc. Einzelheiten zur baulichen Ausführung von Zu- und 
Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuer-
wehr, müssen den Anforderungen nach § 7 der LBauO - „Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz" sowie der Richtlinie „Flächen für die 
Feuerwehr (Rheinland-Pfalz)" entsprechen. 
Die Flächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie von 
Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t 
und einer Achslast von 10 t befahren werden können. Die Tragfähig-
keit von Hofkellerdecken, wie z.B. Decken von Tiefgaragen, ist ge-
sondert gemäß den Vorgaben von Punkt 1 der Richtlinie zu bemes-
sen und auszuführen.  
Die Zu- und Durchfahrten sowie die Aufstell- und Bewegungsflächen 
für die Feuerwehr dürfen nicht durch Einbauten eingeengt werden 
und sind ständig freizuhalten. 
Begrünungen im Bereich von Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- 
und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu planen, anzule-
gen und zu unterhalten, dass diese die Zu- und Durchfahrten sowie 

 

Die Sicherstellung der brandschutztechnischen An-
forderungen ist im Rahmen der Ausführungsplanung 
nachzuweisen. Es werden entsprechende Hinweise 
in die Bebauungsplanunterlagen aufgenommen. 
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Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr nicht einschrän-
ken.  
Zusätzlich weise ich darauf hin, dass die in der Richtlinie vorgesehe-
nen „Geländestreifen frei von Hindernissen" bei Aufstellflächen für 
die Kraftfahrdrehleiter gleichermaßen wie die Aufstellfläche selbst zu 
befestigen ist.  
Die Kennzeichnung der Zu- und Durchfahrten und Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr hat ausschließlich nach den 
Maßgaben des Bauaufsichtsamtes zu erfolgen.  
Es bestehen keine Bedenken, am Anfang von Zu- und Durchfahrten 
für die Feuerwehr Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperr-
pfosten) vorzusehen, wenn sie Verschlüsse erhalten, die mit dem 
Schlüssel A für Überflurhydranten nach DIN 3223 oder mit einem 
Bolzenschneider geöffnet werden können (nicht zu kurze Bügel, 0 < 
8mm), oder wenn diese mit einer Verschlusseinrichtung gern. DIN 
14925 ausgestattet werden. 
Zur Gestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen für den Einsatz von 
Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräten/Fahrzeugen im Bebau-
ungsgebiet gelten o.g. Punkte analog.  
Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feu-
erwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendi-
ger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmte Stellen mehr als 
8 Meter über der Geländeoberfläche liegen, dürfen nur erreicht wer-
den, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vor-
gehalten werden.  

2. Löschwasserversorgung 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wasser-
menge von 800 1/min (48m3/h) in einem Umkreis von 300m über ei-
nen Zeitraum von mindestens 2 Stunden nachzuweisen. Sollten Ge-
bäude mit mehr als drei Vollgeschossen geplant werden, erhöht sich 
die erforderliche Löschwassermenge auf 96m3/h. 
Die Umkreisregelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hin-
weg. Diese sind z. B. Bahntrassen oder mehrstreifige Schnellstraßen 
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sowie große, lang gestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche 
Laufstrecke zur Löschleitungsverlegung gegenüber dem Umkreis um 
die Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 
Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Ab-
stimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserversorgungsunterneh-
men zu führen und der zuständigen Brandschutzdienststelle vor 
Baubeginn vorzulegen. 
Die Entnahmestellen für das Löschwasser (Hydranten im öffentli-
chen Straßenland) sind nach den derzeit gültigen technischen Re-
geln und Arbeitsblättern der „Deutschen Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches - DVGW" zu planen und auszuführen. Sie sind so an-
zuordnen, dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der 
Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 Meter be-
tragen. Der Anlage von Unterflurhydranten gemäß DIN 3222 ist der 
Vorrang zu geben.  
Die Lage der Löschwasserentnahmestellen ist durch Schilder nach 
DIN 4066 – Hinweisschilder für den Brandschutz – gut sichtbar zu 
kennzeichnen. Auf § 28 (2) LBKG RLP – „Landesgesetz über den 
Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz“ wird 
hingewiesen. Der Netzdruck von mindestens 1,5 bar im öffentlichen 
Versorgungsnetz ist sicherzustellen. 

 

Beschlussvorschlag 
 

Der Abwägung wird gefolgt, die Planunterlagen wie dargestellt ergänzt. Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereichs und der zu-
sätzlichen Festsetzung zur Pflanzung einer Hecke entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze, wird eine erneute Offenlage gem. 
§ 4 a Abs. 3 BauGB erforderlich. 

 
Abstimmung:  ☐  Einstimmig          ____ Ja-Stimmen           ____ Nein-Stimmen           ____ Enthaltungen 

Seitens der Öffentlichkeit sind keine  Stellungnahmen im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen. 

 
Erstellt im Auftrag der Ortsgemeinde Odernheim am Glan  
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